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	Leiharbeit (Checkliste)
	Abschnitt
3.1



Sie benötigen Leiharbeitnehmer/innen
Was müssen Sie dabei beachten? Welche Fragen sollten Sie vorher klären?
	
	Ja
	Nein
	klären



	Im eigenen Unternehmen
(Entleiher)
	· Haben Sie genau festgelegt, welche Tätigkeiten die Leiharbeitnehmer/innen bei Ihnen durchführen sollen?
	[bookmark: Kontrollkästchen1]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen2]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen3]|_|

	
	· Gibt es eine genaue Beschreibung der auszuführenden
Tätigkeiten und der möglichen Gefährdungen?  #
	|_|
	|_|
	|_|

	
	· Ist geklärt, welche berufliche Qualifikation, Kenntnisse und Fähigkeiten die Leiharbeitnehmer/innen haben müssen?  #
	|_|
	|_|
	|_|

	
	· Wurden dem Entleiher diese Punkte vorab mitgeteilt?
	|_|
	|_|
	|_|



	Beim
Leiharbeitsunternehmen
(Verleiher)
	· Hat das Zeitarbeitsunternehmen eine gültige Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung?
	|_|
	|_|
	|_|

	
	· Hat das Zeitarbeitsunternehmen gute Referenzen?
(z. B. Erfahrung in Ihrer Branche, Arbeitsschutz) 
	|_|
	|_|
	|_|

	
	· Welche Ausbildung haben die Leiharbeitnehmer/innen? Können Qualifikationsnachweise vorgelegt werden?
	|_|
	|_|
	|_|



	Zwischen Ihnen
und dem
Verleiher
	· Müssen bei den Leiharbeitnehmer/innen arbeitsmedizinische Vorsorgen durchgeführt werden? (Wer veranlasst sie?)  #
	|_|
	|_|
	|_|

	
	· Sind Eignungsuntersuchungen durch den Entleiher oder den Verleiher erforderlich?  #
	|_|
	|_|
	|_|

	
	· Erhalten die Leiharbeitnehmer/innen die notwendigen persönlichen Schutzausrüstungen? (Wer stellt sie?)  #
	|_|
	|_|
	|_|

	
	· [bookmark: _Hlk43908352]Gibt es eine Vereinbarung, dass der Verleiher jederzeit Zutritt zum Arbeitsplatz der Leiharbeitnehmer/innen hat?  #
	|_|
	|_|
	|_|

	
	· Wer stellt Einrichtungen und Maßnahmen der Ersten Hilfe? #
	|_|
	|_|
	|_|



	In Ihrer
betrieblichen Organisation
	· Wurde beim Betriebsrat die Zustimmung zur Leiharbeit eingeholt und der Arbeitnehmerüberlassungsvertrag vorgelegt?
	|_|
	|_|
	|_|

	
	· Wissen die Verantwortlichen, dass ihre Pflichten bei Leiharbeit die gleichen sind wie bei eigenen Beschäftigten?
	|_|
	|_|
	|_|

	
	· Wer betreut die Leiharbeitnehmer/innen? Wer hat 
Weisungsbefugnis? Bei wem müssen sie sich melden?
	|_|
	|_|
	|_|

	
	· Wer weist die Leiharbeitnehmer/innen ein? Wer führt die arbeitsplatzbezogenen Unterweisungen durch?
	|_|
	|_|
	|_|

	
	· Ist geklärt, zu welchen Inhalten die Leiharbeitnehmer/innen informiert und unterwiesen werden müssen1)?
	|_|
	|_|
	|_|

	
	· Sind Leiharbeitnehmer/innen beim Betreuungsumfang durch Sicherheitsfachkraft und Betriebsärztin/-arzt berücksichtigt?
	|_|
	|_|
	|_|

	
	#	Mindestens diese Punkte im Arbeitnehmerüberlassungsvertrag festhalten.
	Siehe auch Arbeitshilfe „Arbeitsschutzvereinbarung Leiharbeit“ (Beispiel).


1) Vor Beginn der Beschäftigung und bei Veränderungen im Arbeitsbereich unterweisen über mögliche Gefahren für Sicherheit und Gesundheit, sowie über Maßnahmen und Einrichtungen zur Gefahrenabwehr und Erste Hilfe. Informieren über nötige besondere Qualifikationen oder berufliche Fähigkeiten, nötige besondere ärztliche Überwachung, erhöhte besondere Gefahren.
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